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§ 5 
Gestaltung der Gebäude 

Es sind nur Satteldächer mit roter kleinforlua
tiger Dacheindeckung mit einer Neigung von 42° 
bis 48° zugelassen. 
Die Firstrichtungen sind freibleibend. 
Bei Hauptgebäuden sind Kniestöcke bis zu 50 cm 
Höhe, gemessen zwischen OK. Rohdecke und UK. 
Sparren an der Außenwand zulässig. 
Die Außenkante der Dachüberstände ohne Dach
rinne darf über die Außenwand nicht mehr als 
50 cm auskragen. 
Die Summe der Dachgauben je Traufseite sind nur 
bis zu 1/4 der Trauflänge zulässig. Zwerchgiebel 
und Zwerchhäuser sind zugelassen. 
Die Satteldächer der Garagen erhalten die 
gleiche Dachneigung wie die Hauptgebäude 
Kniestöcke bei Garagen sind unzulässig! 
Die Cberkante des Erdgeschoßfußbodens des Haupt
gebäudes darf an der höchsten Gebäudeecke nicht 
mehr als 50 cm über dem natürlichen Gelände lie
gen. 
Davon ausgenommen sind die beiden direkt östlich 
und v:'estlich an die Kapellenstrasse anschließen
den F:auszeilen. Dort wird wegen . der Grundwasser
stänc.e eine höchstzulässige Oberkante des Erdge
schoßfußbodens von 75 cm über Straßenniveau -zugelassen. 
Das r:.atürliche Gelände - eine sanft nach Südwest 
abfallende Fläche - darf durch Auffüllungen und 
Abgrc.bungen nicht mehr als 50 cm verändert 
werdFn. 
Fassclden sind mitAußenputz und hellen Anstri
chen zu gestalten oder mit Holzverkleidungen 
(hell und nicht glänzend behandelt) zu versehen. 
Blocl:häuser sind nicht zugelassen. 
Verk.l.eidungen aus Kunststoff und Faserzement
platten sind untersagt. 
Die Grundfläche der Wohngebäude ist längsrecht
ecki9· 

§ 6 
Einfriedungen 

Die Höhe der Einfriedungen darf straßenseitig 
90 8fi1 nicht überschreiten. Rückwärtige und seit
liche Einfriedungen werden bis zu einer Höhe von 
1,20 m zugelassen. . . 
SOCkE!l dürfen höchstens 20 cm hoch sein. 
Mauern sind als Einfriedungen nicht zugelassen . 

§ 7 
Verk:.:~hrs flächen 

Stra,3enverkehrsfläche mit Unterteilung 
kehrsraurnes in Fahr- und Gehbereich 
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Verkehrsberuhigte Zone mit zulässiger 
Höchsgeschwindigkeit von 30 km/h 
Sichtdreiecke sind von jeglicher Sichtbehinde
rung wie Anpflanzung, Bebauung, Lagerung, Ein
friedung und sonstigen Hindernissen wie Bodener
hebungen von mehr als 1,0 m über Fahrbahnfläche 
freizuhalten. 

§ 8 
Grunordnnng - Bepflanzung 

Öffentliche Grünflächen sind gemäß den Festsetz
ungen zu bepflanzen, wobei unterschieden wird in 
- Ortsrandbereiche sind als Blumen- und Mager-

rasenwiesen anzulegen. Sie sind als Freiflä
chen mit Heckenstruktur anzulegen. 

- Verkehrsbegleitgrün ~istals Bereich mit Ge-
brauchsrasen anzulegen und zu unterh~lten. 

Private Grünflächen (Hausgärten) sind als Gar
ten- oder Grünflächen gärtnerisch anzulegen und 
zu unterhalten. Soweit die Einfriedungen der 
privaten Grünflächen mit geschnittenen Hecken 
hinterpflanz~ werden, sind folgende Arten zu 
verwenden: Feldahorn, Buchsbaum, Hainbuche, 
Konelkirsche, Liguster. 
Im Interesse einer vielfältigen Durchgrünung des 
Wohngebietes sind die im Plan eingezeichneten 
Bäume anzupflanzen und zu unterhalten . 

. Großkronige Bäume (I. Wuchsordnung) zu pflanzen: 
Bergahorn, Sandbirke, Esche, Vogelkirsche, Win
terlinde, Stieleiche, Feldulme, Walnuß sowie 
Mostbirnen und Mostäpfel von standorttypischen 
Sorten . 
Mittelkronige Bäume (11. Wuchsordnung) zu pflan
zen: Feldahorn, Schwarzerle, Hainbuche, Echte 
Mehlbeere, Eberesche, Schwedische Mehlbeere 
sowie Traubenkirsche. 
Zusätzlich ist je Bauplatz mind. 1 großkroniger 
Baum an geeigneter Stelle zu pflanzen und dauer
haft zu unterhalten. 
Als Ausgleich auf andere Weise für den Eingriff 
durch die Baurnaßnahmen in Natur und Landschaft 
wird die Teilfläche der ehemaligen Kläranlage 
auf Flur-Nr. 105, Gern. Holzheim, zur Verfügung 
gestellt. Das Maßnahmenkonzept des Büros von 
Fr. AJ"mbruster-Schieck vom 18.02.2000 ist 
Bestandteil dieser Satzung. (Anlage 1) 

§ 9 
Stellplätze 

• 

Je Wohneinheit sind 2 Stellplätze auf jedem 
Baugrundstück nachzuweisen. 

§ 10 
Sonstige Planzeichen 

Grenze des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 

Maßangabe in Metern • 
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